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EG-Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

 
 

Kältespray 02 GP 
 

Ausgabe- / Überarbeitungsdatum: 02.06.2017                         Version 1.1 
 
1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens 
 
1.1 Angaben zum Produkt 
Handelsname:   Kältespray 02 GP 
1.2 Verwendung des Stoffes/ 
des Gemisches:    siehe Produktbezeichnung 
 
1.3 Hersteller/Lieferant: 
    Gößl + Pfaff GmbH 
    Münchener Straße 13 
    D-85123 Karlskron/Brautlach  
    +49 (0) 8450/ 932-0 
    +49 (0) 8450/ 932-13 
 
Auskunft gebender Bereich:        Geschäftsleitung Hr. Gößl, Hr. Pfaff 
 
E-Mail:    info@goessl-pfaff.de 
 
Internet:   www.goessl-pfaff.de 
 
1.4 Notfallauskunft:   +49 (0) 8450/ 932-0 
Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
Auskünfte zum  
Sicherheitsdatenblatt:  info@goessl-pfaff.de 
 

 
2. Mögliche Gefahren 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Kältespray mit 90%HFO und 10%R134a
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
siehe Produktbezeichnung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Friedrich Huber aeronova GmbH & Co.KGFirmenname:
Sobrigauer Weg 4Straße:
D-01257 DresdenOrt:

Telefon: 0049-(0)351-27046-0 Telefax:0049-(0)351-2704616
E-Mail: info@aeronova.de
E-Mail (Ansprechpartner): labor@aeronova.de

www.aeronova.deInternet:
LaborAuskunftgebender Bereich:
0049-(0)351-27046-01.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 3
Gefahrenhinweise:
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Gefahrenhinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise

Tiefkalt verflüssigtes Gas. Kontakt mit dem Produkt kann Kaltverbrennungen bzw. Erfrierungen verursachen.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische  
 

 
 
 
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

 
 
 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en 90 %

471-480-0 01-0000019758-54

Liquefied gas; H280

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan 10 %

212-377-0 01-2119459374-33

Liquefied gas; H280

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten . Sofort Arzt 
hinzuziehen.

Nach Einatmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Erfrorene Körperstellen entsprechend 
behandeln. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt

Expositionsweg nicht anwendbar
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Erfrorene Körperstellen entsprechend behandeln. Kein Adrenalin oder andere 
Stimulantia verabreichen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Trockenlöschmittel,Schaum, Kohlendioxid (CO2)   
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Fluorwasserstoff

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen . 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Hinweise zum sicheren Umgang

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.
Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter an einem 
kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel
Zusammenlagerungshinweise

2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Produktbezeichnung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

8(II)1000Norfluran811-97-2 4200

2(II)1000trans-1,3,3,3-Tetrafluorpropen29118-24-9 4700
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 3902 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 830 mg/m³

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 13936 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2476 mg/m³

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan

Süßwasser 0,1 mg/l

Meerwasser 0,01 mg/l

Süßwassersediment 0,75 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 73 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. DIN EN 374 
Geeigneter Handschuhtyp: Stulpenhandschuhe, wärmeisolierend   
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN EN 133)

Atemschutz

farblos
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

nach: EtherGeruch:
Prüfnorm

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen
nicht anwendbarSchmelzpunkt:
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Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. DIN EN 374 
Geeigneter Handschuhtyp: Stulpenhandschuhe, wärmeisolierend   
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN EN 133)

Atemschutz

farblos
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

nach: EtherGeruch:
Prüfnorm

pH-Wert: nicht anwendbar

Zustandsänderungen
nicht anwendbarSchmelzpunkt:
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung
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-19 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht bestimmtFlammpunkt:
Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht anwendbar
Explosionsgefahren

nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:
nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:

368 °CGas:

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Nicht brandfördernd.
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck:
  (bei 20 °C)

4271 hPa

Dampfdruck:
  (bei 50 °C)

10800 hPa

Dichte (bei 20 °C): 1,19 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

unlöslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:
nicht anwendbarDyn. Viskosität:

nicht bestimmtDampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

nicht anwendbarLösemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

nicht anwendbarFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

keine/keiner
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.
10.5. Unverträgliche Materialien
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Gase/Dämpfe, giftig.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

inhalativ (4 h) Dampf LC50 >965 
mg/l

Ratte OECD 403

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan
inhalativ (4 h) Gas LC50 567000 

ppm
Ratte

Reiz- und Ätzwirkung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Kann Erfrierungen verursachen. Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.
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Gase/Dämpfe, giftig.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

inhalativ (4 h) Dampf LC50 >965 
mg/l

Ratte OECD 403

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan
inhalativ (4 h) Gas LC50 567000 

ppm
Ratte

Reiz- und Ätzwirkung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Kann Erfrierungen verursachen. Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.
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Gase/Dämpfe, giftig.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Gase/Dämpfe, giftig.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en

inhalativ (4 h) Dampf LC50 >965 
mg/l

Ratte OECD 403

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan
inhalativ (4 h) Gas LC50 567000 

ppm
Ratte

Reiz- und Ätzwirkung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Kann Erfrierungen verursachen. Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en29118-24-9

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >117 
mg/l

Cyprinus carpio 
(Karpfen)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 >170 
mg/l

Selenastrum 
capricornutum

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 > 160 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

1,1,1,2-Tetrafluorethan811-97-2

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 450 mg/l Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 >118 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 980 mg/l Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Erwärmungspotential (GWP): <150

CAS-Nr. Bezeichnung
QuelleWertMethode d

Bewertung

trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en29118-24-9
     Ozonabbaupotential (ODP): 0
     Erwärmungspotential (GWP): 6
1,1,1,2-Tetrafluorethan811-97-2
     Biologischer Abbau 3% 28
     Ozonabbaupotential (ODP): 0
     Erwärmungspotential (GWP): 1430

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
Log PowBezeichnungCAS-Nr.

29118-24-9 2,01trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en
811-97-2 0,941,1,1,2-Tetrafluorethan

Das Produkt wurde nicht geprüft.
12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Das Produkt wurde nicht geprüft.
12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
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12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
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Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Abfallschlüssel Produkt

160504 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND; Gase in 
Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien; gefährliche Stoffe enthaltende Gase in 
Druckbehältern (einschließlich Halonen); gefährlicher Abfall

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden . 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

214.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.2

Klassifizierungscode: 5A
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1 L
Freigestellte Menge: E0
Beförderungskategorie: 3
Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

DRUCKGASPACKUNGEN

14.3. Transportgefahrenklassen: 2
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.2

5AKlassifizierungscode:
190 327 344 625Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 1 L
Freigestellte Menge: E0

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

AEROSOLS14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.2
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.2
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63, 190, 277, 327, 344, 381, 959Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL
Freigestellte Menge: E0
EmS: F-D, S-U

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1950
AEROSOLS, non-flammable14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:
2.214.3. Transportgefahrenklassen:
-14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 2.2

Sondervorschriften: A98 A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

Y203Passenger LQ:
Freigestellte Menge: E0

203IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
75 kgIATA-Maximale Menge - Passenger:
203IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
150 kgIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

100 % (1190 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

100 % (1190 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU:

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Zusätzliche Hinweise
Zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosolrichtlinie (75/324/EWG).

Nationale Vorschriften
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Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 
JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,12,16.

Abkürzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Aerosol 3; H229 Auf Basis von Prüfdaten

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten .

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.)
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